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(54) Bezeichnung: Fahrerassistenzsystem

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Fahre-
rassistenzsystem für ein Kraftfahrzeug, mit einer Falsch-
fahrt-Erfassungseinrichtung zur Erfassung einer stattfinden-
den oder bevorstehenden Falschfahrt des Kraftfahrzeugs
und einer Ausgabeeinrichtung zur Ausgabe eines Signals
an einen Fahrer des Kraftfahrzeugs in Abhängigkeit von die-
ser Falschfahrt-Erfassung, wobei das Fahrerassistenzsys-
tem dazu konfiguriert ist, den Betriebszustand wenigstens ei-
ner weiteren Informations- oder Infotainment-Einrichtung in
Abhängigkeit von der Falschfahrt-Erfassung zu modifizieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrerassistenzsys-
tem.

[0002] Zu den bekannten Funktionalitäten von Fah-
rerassistenzsystemen zur Unterstützung des Fahrers
eines Kraftfahrzeuges zählt insbesondere die War-
nung vor einer bestehenden oder bevorstehenden
Falschfahrt des Kraftfahrzeuges. Hierbei erfolgt z.B.
eine Warnung des Fahrers, wenn dieser in einer zur
vorgeschriebenen Fahrtrichtung entgegengesetzten
Richtung auf eine Autobahn auffährt. Typischerweise
werden in einem mit dieser Funktionalität ausgestat-
teten Fahrerassistenzsystem die von der im oberen
Bereich der Windschutzscheibe vorgesehenen Ka-
mera bereitgestellten Bilder kontinuierlich analysiert,
um etwaige Einfahrtverbotsschilder zu erfassen. Zu-
gleich wird die erforderliche Information über die ak-
tuelle Position des Kraftfahrzeuges vom Navigations-
system bereitgestellt. Bei Erfassung einer Falschfahrt
kann z.B. ein ausgeprägter akustischer Warnton in
Verbindung mit einer entsprechenden Aufforderung
zur Überprüfung der Fahrtrichtung auf einem Display
bzw. in der Armaturentafel ausgegeben werden.

[0003] Aus WO 2016/020092 A1 ist ein Verfahren
zum Steuern eines Kraftfahrzeuges zur Verhinderung
einer Falschfahrt bekannt, wobei das Kraftfahrzeug
in einen sicheren Zustand verbracht wird, wenn eine
Reaktion des Fahrers ausbleibt, die dazu geeignet ist,
die Falschfahrt zu verhindern oder zu beenden.

[0004] Aus US 2015/0360610 A1 sind Systeme und
Verfahren zur Verbesserung einer Falschfahrt-Erfas-
sung in einem Fahrzeug bekannt, bei denen durch
Modifizierung eines Konfidenzniveaus die System-
empfindlichkeit verändert werden kann, indem der
Grenzpunkt, an dem eine Warnungsaktivierung statt-
findet, verschoben wird. Bei größerer Konfidenz bzw.
Systemempfindlichkeit kann ferner das System in
die Lage versetzt werden, über eine einfache War-
nung hinausgehende Maßnahmen wie z.B. Drossel-
begrenzung, Einschalten der Warnlichter oder sogar
Anhalten des Fahrzeugs zu ergreifen.

[0005] Zum weiteren Stand der Technik wird le-
diglich beispielhaft auf DE 10 2008 041 295 A1,
DE 10 2009 048 323 A1, DE 10 2013 209 489 A1,
DE 10 2014 211 803 A1, DE 10 2010 052 129 A1,
DE 10 2007 048 842 A1 sowie EP 1 327 968 A2 ver-
wiesen.

[0006] Ein in der Praxis auftretendes Problem ist,
dass im Falle einer Ablenkung oder sogar Verwir-
rung des Fahrers durch die ihm während der Fahrt
übermittelten Informationen die Gefahr besteht, dass
der Fahrer die entsprechenden Warnsignale zur War-
nung vor einer Falschfahrt nicht oder erst verspätet
beachtet, so dass es im schlimmsten Fall trotz der

vorgesehenen Funktionalität zur Warnung vor einer
Falschfahrt zu Unfällen kommen kann. So können et-
wa in einem beispielhaften Szenario von einem im
Kraftfahrzeug vorhandenen Navigationssystem wei-
terhin Informationen zur Routenführung ausgegeben
werden, wodurch der Fahrer von einer gleichzeitig er-
folgenden Warnung vor einer Falschfahrt abgelenkt
werden kann.

[0007] Unter Umständen können sogar Situationen
auftreten, in denen Angaben bzw. Empfehlungen des
Navigationssystems im Widerspruch zu einer gleich-
zeitig erfolgenden Falschfahrt-Warnung stehen, wo-
durch der Fahrer verwirrt wird. Ein hierfür beispiel-
haftes Szenario liegt etwa vor, wenn gleichzeitig mit
der Anzeige einer Falschfahrt-Warnung die Routen-
führung des Navigationssystems die Sprachausgabe
„5 km weiter geradeaus fahren“ ausgibt.

[0008] Vor dem obigen Hintergrund ist es eine Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, ein Fahrerassis-
tenzsystem bereitzustellen, welches eine effizientere
Warnung des Fahrers vor einer bereits erfolgenden
oder bevorstehenden Falschfahrt unter Vermeidung
der vorstehend beschriebenen Probleme ermöglicht.

[0009] Diese Aufgabe wird durch das Fahrerassis-
tenzsystem gemäß den Merkmalen des unabhängi-
gen Patentanspruchs 1 gelöst.

[0010] Ein erfindungsgemäßes Fahrerassistenzsys-
tem für ein Kraftfahrzeug, mit einer Falschfahrt-Er-
fassungseinrichtung zur Erfassung einer stattfinden-
den oder bevorstehenden Falschfahrt des Kraftfahr-
zeugs und einer Ausgabeeinrichtung zur Ausgabe ei-
nes Signals an einen Fahrer des Kraftfahrzeugs in
Abhängigkeit von dieser Falschfahrt-Erfassung, ist
dazu konfiguriert, den Betriebszustand wenigstens
einer weiteren Informations- oder Infotainment-Ein-
richtung in Abhängigkeit von der Falschfahrt-Erfas-
sung zu modifizieren.

[0011] Der Erfindung liegt insbesondere das Kon-
zept zugrunde, ein Fahrerassistenzsystem mit der
Funktionalität zur Warnung vor einer Falschfahrt da-
hingehend auszugestalten, dass der aktuelle Status
dieser Funktionalität an andere Systeme (z.B. ein Na-
vigationssystem oder Infotainment-System) übermit-
telt wird mit der Folge, dass nicht miteinander im Ein-
klang stehende und gegebenenfalls einander wider-
sprechende Informationsübermittlungen an den Fah-
rer vermieden werden können.

[0012] So kann beispielsweise eine durch das Na-
vigationssystem vorgenommene, laufende Routen-
führung im Falle einer aktuellen Falschfahrt-War-
nung angehalten werden. Zusätzlich oder alternativ
kann eine Stummschaltung von Infotainment-Syste-
men (z.B. Radio) erfolgen. Gegebenenfalls können
von einer solchen Stummschaltung bestimmte Funk-
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tionalitäten wie z.B. die Telefon- bzw. Freisprechfunk-
tion ausgenommen werden, wobei im letzteren Fal-
le gewährleistet werden kann, dass der Fahrer wei-
terhin erreichbar bleibt. Zu den bei Vorliegen einer
Falschfahrt-Warnung durch das Fahrerassistenzsys-
tem deaktivierten bzw. angehaltenen Funktionalitä-
ten kann insbesondere auch die Verbindung zu exter-
nen Infotainment-Systemen gehören, wobei bei sol-
chen Systemen z.B. eine Bildschirmabschaltung oder
eine Umschaltung auf die Funktion als bordeigene
HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle) erfolgen kann.

[0013] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das
Modifizieren des Betriebs der Informations- oder Info-
tainment-Einrichtung ein Stummschalten oder Deak-
tivieren der Informations- oder Infotainment-Einrich-
tung oder ein vorübergehendes Pausieren einer In-
formationsausgabe durch die Informations- oder In-
fotainment-Einrichtung.

[0014] Gemäß einer Ausführungsform ist das Fah-
rerassistenzsystem dazu konfiguriert, nach Beendi-
gung einer Falschfahrt-Erfassung die Informations-
oder Infotainment-Einrichtung in den Betriebszustand
vor dem Modifizieren zurückzuversetzen. Nach De-
aktivierung der Falschfahrwarnung können somit die
von der vorstehend beschriebenen Abschaltung bzw.
Unterbrechung betroffenen Systeme automatisch in
ihren ursprünglichen, vor der erfindungsgemäßen
Modifizierung vorhanden gewesenen Zustand zu-
rückkehren (wobei z.B. das Navigationssystem die
Ausgabe von Hinweisen zur Routenführung wieder
aufnehmen kann und entsprechende Bildschirman-
zeigen wieder aktiviert werden können).

[0015] Gemäß einer Ausführungsform ist das Fah-
rerassistenzsystem dazu konfiguriert, in Reaktion auf
eine Fahrereingabe die von der Falschfahrt-Erfas-
sung abhängige Ausgabe eines Signals an den Fah-
rer und/oder das Modifizieren des Betriebszustan-
des der Informations- oder Infotainment-Einrichtung
zu stoppen.

[0016] Gemäß einer Ausführungsform ist das Fahre-
rassistenzsystem dazu konfiguriert, den Betriebszu-
stand wenigstens eines an das Kraftfahrzeug gekop-
pelten externen Infotainment-Systems umzuschal-
ten.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform ist das Fah-
rerassistenzsystem dazu konfiguriert, die Betriebs-
bereitschaft eines an das Kraftfahrzeug gekoppelten
Telefons unabhängig von der Falschfahrt-Erfassung
unverändert beizubehalten.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
wenigstens eine Informations- oder Infotainment-Ein-
richtung ein Navigationssystem.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
wenigstens eine Informations- oder Infotainment-Ein-
richtung eine Audioquelle.

[0020] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
der Beschreibung sowie den Unteransprüchen zu
entnehmen.

[0021] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
ner beispielhaften Ausführungsform unter Bezugnah-
me auf die beigefügte Abbildung näher erläutert.

Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm zur Erläuterung
eines beispielhaften Betriebs eines erfindungs-
gemäßen Fahrerassistenzsystems.

[0022] Im Weiteren wird ein beispielhafter Betrieb
eines erfindungsgemäßen Fahrerassistenzsystems
anhand eines beispielhaften Szenarios unter Bezug-
nahme auf das in Fig. 1 gezeigte Flussdiagramm be-
schrieben.

[0023] Gemäß Fig. 1 wird davon ausgegangen, dass
im Schritt S10 die Funktionalität zur Falschfahrt-
Warnung aktiviert ist, wobei zunächst gemäß Schritt
S20 keine Falschfahrt-Warnung in der entsprechen-
den Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) ausgege-
ben wird.

[0024] Im Schritt S30 erfolgt die automatische Über-
prüfung, ob das Fahrzeug auf einer Autobahnauf-
fahrt fährt. Sofern dies nicht der Fall ist, erfolgt ei-
ne Rückkehr zu Schritt S20. Falls gemäß Abfrage
im Schritt S30 ein Fahren auf einer Autobahnauffahrt
festgestellt wird, erfolgt im Schritt S40 die Abfrage,
ob die Frontkamera zwei Einfahrtverbotsschilder er-
fasst. Falls dies nicht der Fall ist, erfolgt eine Rück-
kehr zu Schritt S20.

[0025] Wenn jedoch gemäß Abfrage im Schritt S40
zwei Einfahrtverbotsschilder erfasst werden, erzeugt
das Fahrerassistenzsystem im Schritt S50 ein virtu-
elles Gate bzw. eine Schranke für eine Falschfahrt-
Warnung. Im anschließenden Schritt S60 erfolgt eine
Abfrage, ob das Fahrzeug das virtuelle Gate bzw. die
Schranke für eine Falschfahrt-Warnung durchfährt.
Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine Rückkehr zu Schritt
S20.

[0026] Falls gemäß Abfrage im Schritt S60 das Fahr-
zeug das virtuelle Gate bzw. die Schranke für die
Falschfahrt-Warnung durchfährt, erfolgt im Schritt
S70 eine Modifikation des Betriebs wenigstens ei-
ner Informations- oder Infotainment-Einrichtung, bei-
spielsweise ein Pausieren, eine Unterbrechung oder
Stummschaltung bestimmter Systeme wie z.B. ein
Pausieren der Routenführung des Navigationssys-
tems, ein Stummschalten von Infotainment-Syste-
men wie z.B. Radio (gegebenenfalls unter Ausnah-
me des Telefons) sowie gegebenenfalls ein Umschal-
ten externer Infotainment-Systeme (wie z.B. „Apple
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CarPlay“), welche an das fahrzeuginterne Multime-
dia-System gekoppelt sind, auf einen Betriebsmodus
als Fahrzeug-HMI.

[0027] Zugleich erfolgt gemäß Schritt S75 die Aus-
gabe einer Falschfahrt-Warnung durch Bildschirman-
zeige und/oder als akustischen Warnton, so dass der
Fahrer zur Überprüfung der Fahrtrichtung aufgefor-
dert wird.

[0028] Nach Ausgabe der Falschfahrt-Warnung wird
in Schritt S80 überprüft, ob die Falschfahrsituation
noch besteht. Hat sich sich die Falschfahrtsituation
aufgelöst, weil der Fahrer z.B. die Straße verläßt oder
die Fahrrichtung wechselt, und das Fahrzeug sich
wieder vorschriftsmäßig bewegt, und damit eine Be-
endigung der Falschfahrt-Erfassung vorliegt, erfolgt
eine Rückkehr zu Schritt S20. Damit wird die Informa-
tions- oder Infotainment-Einrichtung in den Betriebs-
zustand vor dem Modifizieren zurückversetzt.

[0029] Falls sich das Fahrzeug weiterhin in einer
Falschfahrsituation befindet, hat der Fahrer dann die
Möglichkeit, die Warnung durch eine geeignete Ein-
gabe (z.B. Betätigung einer OK-Taste am Lenkrad)
zurückzuweisen. Falls dies gemäß Abfrage im Schritt
S90 der Fall ist, erfolgt eine Rückkehr zu Schritt S20.
Solange gemäß Abfrage im Schritt S90 keine Zurück-
weisung der Warnung durch den Fahrer z.B. durch
Betätigung der OK-Taste am Lenkrad erfolgt, werden
weiterhin die Schritte S70 und S75 (d.h. Stummschal-
tung bzw. Pausieren der Infotainment-Systeme bzw.
des Navigationssystems sowie Ausgabe der Falsch-
fahrt-Warnung) durchgeführt.
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Patentansprüche

1.    Fahrerassistenzsystem für ein Kraftfahrzeug,
mit einer Falschfahrt-Erfassungseinrichtung zur Er-
fassung einer stattfindenden oder bevorstehenden
Falschfahrt des Kraftfahrzeugs und einer Ausga-
beeinrichtung zur Ausgabe eines Signals an einen
Fahrer des Kraftfahrzeugs in Abhängigkeit von die-
ser Falschfahrt-Erfassung, dadurch gekennzeich-
net, dass das Fahrerassistenzsystem dazu konfigu-
riert ist, den Betriebszustand wenigstens einer wei-
teren Informations- oder Infotainment-Einrichtung in
Abhängigkeit von der Falschfahrt-Erfassung zu mo-
difizieren.

2.    Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Modifizieren des
Betriebs der Informations- oder Infotainment-Einrich-
tung ein Stummschalten oder Deaktivieren der Infor-
mations- oder Infotainment-Einrichtung oder ein vor-
übergehendes Pausieren einer Informationsausga-
be durch die Informations- oder Infotainment-Einrich-
tung umfasst.

3.   Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrerassis-
tenzsystem dazu konfiguriert ist, nach Beendigung
einer Falschfahrt-Erfassung die Informations- oder
Infotainment-Einrichtung in den Betriebszustand vor
dem Modifizieren zurückzuversetzen.

4.  Fahrerassistenzsystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Fahrerassistenzsystem dazu konfiguriert ist, in Re-
aktion auf eine Fahrereingabe die von der Falsch-
fahrt-Erfassung abhängige Ausgabe eines Signals an
den Fahrer und/oder das Modifizieren des Betriebs-
zustandes der Informations- oder Infotainment-Ein-
richtung zu stoppen.

5.    Fahrerassistenzsystem nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Fahrerassistenzsystem dazu konfi-
guriert ist, den Betriebszustand wenigstens eines
an das Kraftfahrzeug gekoppelten externen Infotain-
ment-Systems umzuschalten.

6.    Fahrerassistenzsystem nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Fahrerassistenzsystem dazu konfigu-
riert ist, die Betriebsbereitschaft eines an das Kraft-
fahrzeug gekoppelten Telefons unabhängig von der
Falschfahrt-Erfassung unverändert beizubehalten.

7.  Fahrerassistenzsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die wenigstens eine Informations- oder Infotain-
ment-Einrichtung ein Navigationssystem umfasst.

8.  Fahrerassistenzsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die wenigstens eine Informations- oder Infotain-
ment-Einrichtung ein Radio umfasst.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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